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bie übrige AuSffattung beS BaurneS abgeftimmt unb wirb
irn Serein mil ber fünftlerifdjen Ausgestaltung ein ein»

heitlicffeS ©anzeS barbteten. Dent Sahnhofbuffet ffelff
feit einem halben gaffr fpotelier Son cor.

Die grage Der göröeruug ber ©rffeüuitg non
ÏBobuungen tu ^ollifon (3üriff)) für ben Meinem Blittel»
fianb unb bie Arbeiterfffjaft tourbe in einer Serfammlung
ber greifinnigen Bereinigung biSfuttert. |>r. KantonS»
baumeifter gieff ^ielt baS einlettenbe Beferat, bas über
bie anberwärtS gemalten ©rfaïjrungen oorzügliff) orien--
tierte. Die Sefpreffjung foH in einer roeitern Berfamm»
iung bemnäff)ff fortgefetff toerben.

gür bie ©rffettuuq eines ®rt)fiße*h«ufeS in DielS»
Dorf (3üridE)), bewilligte bie ©emeinbeoetfamtnlung einen
Krebit oon 15,000 gr.

Ueber ben Sau ber ©emeinnfifffge« ©enoffenfffjaft
Schweizer ©ffjul» unb Soltstiua an ber ©ffHöffitffraffe,
Sern (Br. 51) toirb berietet: Der ©rwerb biefeS bem
SrunnmattffffulbauS gegenüber liegenben ©ctbaufes tourbe
burff) i)ot^f)ersige 3uwenbungen oon prioater ©eile er»

möglich!. Da baë neue Çeim zur 3eit beS Anlaufes
nod) im Bobbau begriffen mar, tonnte eS für bie ©pe»
Ztalzwecfe ber fff)weizerifff)en Centrale für Sicfftbilbmefen
in geeigneter SBeife eingerichtet merben. Bamentlidj hat
baS oon 3at)t p gaffr ertoeiterte gilmarffffo feine feuet»
fixere Unterfunft gefunben. @S meiff in feinen ©ternit»
fächern ißlah für anbertbalb Blißionen gilmmeter auf.
Der gegenwärtige Beftanb beläuft ftdff nun auf runb 600
gilrne oon 160,000 m ©efamtlänge. Damit tonnte man
in ber Suftlinie ungefähr bie ©trecfen Sem-Dijon, Sern»
Btaüanb, ober Sern»Strasburg rneffen. Beben bem Ardfp
befinbet fidff baS Saboratorium für bie gefamte Begatio»
gitmbearbeitung, fotoie bie ©inrichtungen für Tönung
ber ^ofitiofifme. ©in ©toctroert höher liegen bie Ateliers
zur Searbeitung unb Kontroße oon fettigen ^ßofitio» unb
Begatiofilmen nebft Beparaturwerfftätte für finemato»
graphifcffe Apparate, ferner gilmtrocfuungSraum unb
Dunfelfammer. Söieber eine ïreppe höher befinben ftdff
bie Sureauj unb ber ißrojeftionSraum, barüber bie

Direftion. Durff) biefe Beuinffaßierungen iff baS unge»
fförte Arbeiten ber einzelnen Abteilungen neben einan»
ber gewährleiffet. Bamenttiff) tann auff) bie gilmer»
fteHung faff)» unb fad)gemäff oon flatten geben. Setffere
Dätigfett iff für ben ©ommer 1924 bie Aufnahme mehrerer
größerer gilme oolfstunblidjer, oolfShpgienifffier unb
unb jugenbfürforgliffier Art in Sorbereitung.

SchulhanSbaute* tut ©ntmenlal. (Korr.) Der ®e=

meinberat fpaSle bei Surgborf oeranffaltete einen

engeren SSBettbemerb pr ©eroinnung oon ißlänen für bie

©rfteßung eines ©ffiuIhaufeS mit 4 ©chuhimmern unb
2 Sebrerroobnungen in ©cffafhaufen i./@., fotoie für
bie ©rtoeiterung beS beffebenben ©cffulhaufeS
in © o I b b a d). gür bie letztgenannte Aufgabe batten bie

Arfffftetten jroei Sorfcffläge auszuarbeiten, ©inmal foüten
bie Sebrerroobnungen im ©ffjulqebäube felbff, bas anbete»
mal in einem befonberen SBobngebäube untergebracht
toerben. Da§ beffeMte ?ßrei§geridfft, in welchem als gadb»
leute bie Arcbitetten gnbermühle (Sern) unb Bamfeper
(Sujern) amteten, bat bie eingegangenen Släne begutachtet,
©ine ißreiSoerteilung fanb nictjt ffatt, ba bie fâmlliffen
Arbeiten honoriert tourben. Die projette oon Arcbiteft
BÎ üble mann in Sangnau tonnten in ber Bangorbnung
an erffet ©teße eingereiht werben, ebenfo eine Söfung
non Arfffftett Süffberg in Surgborf.

Btit ber Ausführung einer ber beiben Sauten foil
oorauSffd)ilicb noff) biefen ©ommer begonnen werben.

Die neue ©djicffanlage in ©rlad) tommt am ©üb»

bang beS golimont ju flehen. Baff) Soranfffjlag foil fie
15—16,000 gr. toffen; bie ©inwobnergemetnbe leiftet

eine ©uboention oon 9500 gr. gür ben ©ffieibenffanb
würbe ba§ bewährte ©pftem Blof er & ©ie., ©dbaf f
häufen, gewählt. S)aS ©(^ü^enbauS, ein ©baletbau,
ganz mobern etngeriffftet, wirb fidb bem Sanbfffiaftsbilb
bübfcb einfügen. Sauleitenber Arff)iteft iff fperr @. ©räub
in ^>nS.

*gür Ausbau unb ©rweiternng be§ folotljurnifffjen
SantonSfpitaleS in Dlten oerlangt ber BegierungSrat
einen Srebit oon 930,000 gr.

©efeflfffjaft für ©rffeüung biüiger SEÖoffnpufer in
©cbaffbaufen. ^m ®efff)äftSberiff)t wirb über bie îâtig»
teit ber ©efettfffjaft im abgelaufenen ^abr u. a. auSge»

führt: „Bach einem längern Unterbrach bat bie ©efell»
fffjaft itn SeridblSfabr wieber Beubauten in Angriff ge»

nomtnen. 3m: Durchführung beS SauprofetteS, baS bie

©rffellung oon 18 3a>eizimmer» unb 12 Dreizimmer»
3Bol)nungen in ©ruben umfafft, mar bie ©tbopung beS

AttientapitalS notmenbig. DtefeS würbe in ber golge
oon 300,000 auf 400,000 gr. burcbgefübrt, wobei noch
eine Übet jeicbnung oon z'rta .20 ®/o ftattfanb. Die erfien
Arbeiten würben ©nbe ^uni oergeben unb bie Sauten
fo geförbert, baf? bie neuen Käufer oor ©nbe Dftober
fdffon eingebedt waren. 2Bir baffen, bie Bßobnungen in
ben Blonaten Blai unb 3uni beS neuen gabreS bezugS»
berett zu haben." Baff) ©ffffufj beS BeffjnungSjabreS iff
ber langfäbrige bewährte ©efff)äftsfübrer ber ©efeUfdffaft,
B. ©ff)alâ, auS ®efunbbeitSrüctfiff)ten oon feiner ©teile
Zurüctgetreten. 3« feinem Bafffolger würbe 3aff)ariaS
S ö b m gewählt.

SauliffjeS auS grauenfetb. (AuS ben Serbanblungen
beS ©emeinberateS.) Der Sefff)luff ber ©emeinbe, baff
no<b für baS gabt 1924 Saubeiträge für 9Bob
nurtgSbauten in Ausfid)t flehen, bat feinen 3ecf er»

reiffjt. @S finb ber Sebörbe eine gröffere Anzahl ®e»

fu^be um 3ufpraff)e folff)er Seiträge eingereicht unb auff)
im ©inne ber aufgeffellten Sebingungen erlebigt worben.

Bachem bie überfluttanalifation in ber SRurgffraffe
erffellt worben iff, foH nun an bie Ausführung ber
Äanalifation in ber Sabnbofftraffe (Bbeinftraffe
bis Blurg) gefcffritten werben. Die AuSfcffreibung bat
ffattgefunben, unb eS iff bie Sergebung ber Arbeiten an
©(ffwarzer & SBellauer befcffloffen worben.

Der im letffen ©ommer auf furze 3®^ wieberbolt
eingetretene BBaffermangel gibt, naiffbem feitenS einer
biefigen gabrif unternommene ©rabungen für ©rriffjtung
eigener Anlagen erfolglos geblieben ftnb, Anlaff, zu prüfen,
wie folffje Störungen behoben werben tonnen. Der als
©ïperte zugezogene ©eologe Dr. £>ug auS 3 ä r i dff emp»
fieblt ^ßrobebobrungen innerhalb beS mutmafftichen
©runbwafferffromeS ber Dbur, ber nach feinen bisherigen
geftffeüungen eine Sreite oon etwa 1 Kilometer oom gluff »

lauf auS aufweifen bürfte. @r bezeichnete einftweilen eine

Sobrftelle an ber Dburffraffe, unterhalb ber ©inmünbung
ber Auenftraffe in biefe. Die ^ßrobebobrung iff ber girma
BlengiS & @o. in Suzern übertragen worben.

Buitäe$rat$be$Alii$$ betreffend die Uergebnng
von Arbeiten und Ciefernngen durcb die

Bnnäe$berwaitnng.
(Som 4. anärz 1924.)

§ 1. Die Sebörben beS SunbeS, ausgenommen bie»

fenigen ber fffjmeizeriffhen SunbeSbabnen, haben bei ber
Sergebung oon Arbeiten unb Sieferungen, für bie ein

öffentlicher ober beffffränfter BBettbewerb eröffnet wirb,
in ber Begel bie Sorfffjriften biefeS SefffjluffeS zu be»

folgen.
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die übrige Ausstattung des Raumes abgestimmt und wird
im Verein mit der künstlerischen Ausgestaltung ein ein-
heitliches Ganzes darbieten. Dem Bahnhosbuffet steht
seit einem halben Jahr Hotelier Bon vor.

Die Frage der Förderung der Erstellung von
Wohnungen t» Zolliko« (Zürich) für den kleinern Mittel-
stand und die Arbeiterschaft wurde in einer Versammlung
der Freisinnigen Vereinigung diskutiert. Hr. Kantons-
baumeister Fietz hielt das einleitende Referat, das über
die anderwärts gemachten Erfahrungen vorzüglich orten-
tierte. Die Besprechung soll in einer weitern Versamm-
lung demnächst fortgesetzt werden.

Für die Erstelluug eiues Schützeuhauses in Diels-
darf (Zürich), bewilligte die Gemeindeversammlung einen
Kredit von 15,000 Fr.

Ueber den Bau der Gemeinnützigen Genoffenschaft
Schweizer Schul- und Volkskino an der Schlößlistraße,
Bern (Nr. 51) wird berichtet: Der Erwerb dieses dem
Brunnmattschulhaus gegenüber liegenden Eckhauses wurde
durch hochherzige Zuwendungen von privater Seite er-
möglicht. Da das neue Heim zur Zeit des Ankaufes
noch im Rohbau begriffen war, konnte es für die Spe-
zialzwecke der schweizerischen Zentrale für Lichtbildwesen
in geeigneter Weife eingerichtet werden. Namentlich hat
das von Jahr zu Jahr erweiterte Filmarchiv seine fmer-
sichere Unterkunft gefunden. Es weist in seinen Eternit-
fächern Platz für anderthalb Millionen Filmmeter auf.
Der gegenwärtige Bestand beläuft sich nun auf rund 600
Filme von 160,000 m Gesamtlänge. Damit könnte man
in der Luftlinie ungefähr die Strecken Bern-Dijon, Bern-
Mailand, oder Bern-Siraßburg messen. Neben dem Archiv
befindet sich das Laboratorium für die gesamte Negativ-
Filmbearbeitung, sowie die Einrichtungen für Tönung
der Positivfilme. Ein Stockwerk höher liegen die Ateliers
zur Bearbeitung und Kontrolle von fertigen Positiv- und
Negativfilmen nebst Reparaturwerkstätte für kinemato-
graphische Apparate, ferner Filmtrocknungsraum und
Dunkelkammer. Wieder eine Treppe höher befinden sich

die Bureaux und der Projektionsraum, darüber die
Direktion. Durch diese Neuinstallierungen ist das unge-
störte Arbeiten der einzelnen Abteilungen neben einan-
der gewährleistet. Namentlich kann auch die Filmer-
stellung sach- und fachgemäß von statten gehen. Letztere
Tätigkeit ist für den Sommer 1924 die Aufnahme mehrerer
größerer Filme volkskundlicher, volkshygienischer und
und jugendfürsorglicher Art in Vorbereitung.

Schulhausbaute» im Emmental. (Korr.) Der Ge-
meinderat Hasle bei Burgdorf veranstaltete einen

engeren Wettbewerb zur Gewinnung von Plänen für die

Erstellung eines Schulhauses mit 4 Schulzimmern und
2 Lehrerwohnungen in Schafhausen i./E., sowie für
die Erweiterung des bestehenden Schulhauses
in G old b ach. Für die letztgenannte Aufgabe hatten die

Architekten zwei Vorschläge auszuarbeiten. Einmal sollten
die Lehrerwohnungen im Schulqebäude selbst, das andere-
mal in einem besonderen Wohngebäude untergebracht
werden. Das bestellte Preisgericht, in welchem als Fach-
leute die Architekten Jndermühle (Bern) und Ramseyer
(Luzern) amteten, hat die eingegangenen Pläne begutachtet.
Eine Preisverteilung fand nicht statt, da die sämtlichen
Arbeiten honoriert wurden. Die Projekte von Architekt
Mühle mann in Langnau konnten in der Rangordnung
an erster Stelle eingereiht werden, ebenso eine Lösung
von Architekt Bützberg in Burgdorf.

Mit der Ausführung einer der beiden Bauten soll
voraussichtlich noch diesen Sommer begonnen werden.

Die «eue Schießaulage i« Erlach kommt am Süd-
hang des Jolimont zu stehen. Nach Voranschlag soll sie

15—16,000 Fr. kosten; die Etnwohnergemeinde leistet

eine Subvention von 9500 Fr. Für den Scheibenstand
wurde das bewährte System Moser à Cie., Schaff-
Hausen, gewählt. Das Schützenhaus, ein Chaletbau.
ganz modern eingerichtet, wird sich dem Landschaftsbild
hübsch einfügen. Bauleitender Architekt ist Herr E. Gräub
in Ins.

'Für Ausbau uud Erweiterung des solothurnische»
KautonsspitaleS i» Ölte» verlangt der Regierungsrat
einen Kredit von 930,000 Fr.

Gesellschaft für Erstelluug billiger Wohnhäuser in
Schaffhausen. Im Geschäftsbericht wird über die Tätig-
keit der Gesellschaft im abgelaufenen Jahr u. a. ausge-
führt: „Nach einem längern Unterbruch hat die Gesell-
schaft im Berichtsjahr wieder Neubauten in Angriff ge-
nommen. Zur Durchführung des Bauprojektes, das die

Erstellung von 18 Zweizimmer- und 12 Dreizimmer-
Wohnungen in Gruben umfaßt, war die Erhöhung des
Aktienkapitals notwendig. Dieses wurde in der Folge
von 300,000 auf 400,000 Fr. durchgeführt, wobei noch
eine llberzeichnung von zirka 20 °/o stattfand. Die ersten
Arbeiten wurden Ende Juni vergeben und die Bauten
so gefördert, daß die neuen Häuser vor Ende Oktober
schon eingedeckt waren. Wir hoffen, die Wohnungen in
den Monaten Mai und Juni des neuen Jahres bezugs-
bereit zu haben." Nach Schluß des Rechnungsjahres ist
der langjährige bewährte Geschäftsführer der Gesellschaft,
R. Schalch, aus Gesundheitsrücksichten von seiner Stelle
zurückgetreten. Zu seinem Nachfolger wurde Zach arias
Böh m gewählt.

Bauliches aus Frauenfeld. (Aus den Verhandlungen
des Gemeinderates.) Der Beschluß der Gemeinde, daß
noch für das Jahr 1924 Baubeiträge für Woh-
nungsbauten in Aussicht stehen, hat seinen Zweck er-
reicht. Es sind der Behörde eine größere Anzahl Ge-
suche um Zuspräche solcher Beiträge eingereicht und auch
im Sinne der aufgestellten Bedingungen erledigt worden.

Nachdem die Überflutkanalisation in der Murgstraße
erstellt worden ist, soll nun an die Ausführung der
Kanalisation in der Bahnhofstraße (Rheinstraße
bis Murg) geschritten werden. Die Ausschreibung hat
stattgefunden, und es ist die Vergebung der Arbeiten an
Schwarzer & Wellauer beschlossen worden.

Der im letzten Sommer auf kurze Zeit wiederholt
eingetretene Wassermangel gibt, nachdem seitens einer
hiesigen Fabrik unternommene Grabungen für Errichtung
eigener Anlagen erfolglos geblieben sind, Anlaß, zu prüfen,
wie solche Störungen behoben werden können. Der als
Experte zugezogene Geologe Dr. Hug aus Zürich emp-
fiehlt Probebohrungen innerhalb des mutmaßlichen
Grundwasserstromes der Thur, der nach seinen bisherigen
Feststellungen eine Breite von etwa 1 Kilometer vom Fluß-
lauf aus aufweisen dürfte. Er bezeichnete einstweilen eine

Bohrstelle an der Thurstraße, unterhalb der Einmündung
der Auenstraße in diese. Die Probebohrung ist der Firma
Mengis à Co. in Luzern übertragen worden.

vunâe§rat§besOlu§§ betrettenâ Sie Vergebung
von Arbeiten uns Lieferungen aurch Sie

vunSetverwaltung.
(Vom 4. März 1924.)

§ 1. Die Behörden des Bundes, ausgenommen die-
jenigen der schweizerischen Bundesbahnen, haben bei der
Vergebung von Arbeiten und Lieferungen, für die ein

öffentlicher oder beschränkter Wettbewerb eröffnet wird,
in der Regel die Vorschriften dieses Beschlusses zu be-

folgen.
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Ventilator A.-G., Stäfa
Gegründet 1890 Telephon Gl

Schrauben-Ventilatoren
für Riemen- und elektrischen Antrieb

Goldene Medaillen: Zürich 1896 und Bern 1914. Prospekte gratis.

Slrbeiten unb Sieferungen beS SaugeroerbeS finb tn
bet Siegel auf ©runb eines! SSBettberoerbeS ju »ergeben,
roenn bet SBert ber Slrbeit ober Sieferung oeranfdßlagt ift:

bei @rb= unb Maurerarbeiten auf meßr als ffr. 15,000,
bei >fimmer= unb ©cßreinerarbeiten auf meßr als

gr. 6000,
bei allen übrigen Sauarbeiten auf meßr als gr. 4000.
§ 2. ®ie ©ingabefriften finb fo ju bemeffen, baß

ben Seroerbern genügende 3«it für eine grünblicße Se»

recßnung bleibt.
®en Seroexbern finb auf Serlangen allfällige Sin»

gebotformulare im ®oppeI unb öie für eine genaue Se»

recßnung etforberlicßen Unterlagen, gegen ©rftattung ber
Soften für Seroielfältigungen, auSzußänbigen ober ju»
gänglicß ju rnacßen.

2)er juftänöigen ©teile febeS in Setracßt faUenben
SerufSoerbanbeS ftnb biefe Formulare unb Unterlagen
ebenfalls zur Serfügung $u galten, gegen ©rftattung ber
Soften für Seroielfältigung. SorauSgefeßt ift, baß ber
SerufSoerbanb feine SerecßnungSfteEe ber betreffenben
SunbeSbeßörbe beîanntgegeben ßat.

SBerben oor ber Sergebung bie Sebingungen für ben

SBettberoerb geänbert, fo foE eine neue, bie geänberten
Sebtngungen entßaltenbe SluSfcßreibung ftattfinöen.

§ 3. ®er oergebenben Seßörbe fteßt bie SluSroaßl
unter ben Seroerbern frei, ©te läßt fiel) hierbei buret)
bie preiSroürbigfeit beS SlngeboteS im ©inne oon SIbfaß
2 ßiernaeß, bureß bie oorbanbene ©eroäßr für gute Slus»

füßrung unb georbnete ©elcßäftSabrotcfluna, bureß bie

fRücfftdßt auf früßere befriebigenbe Seifiungen foroie bureß
baS ©ebot einer Serüctficßtigung ber oerfeßiebenen San»

beSgegenben unb billiger SlbroecßSlung unter ben Se»

roerbern leiten.
®ie Sergebung erfolgt ju greifen, bie bei gegebener

Qualität ber Slrbeit ober Sieferung unb unter SBürbi»

gung ber zeitgemäßen, am ShbeitSort beS Unternehmers
befteßenben Preis» unb Soßnoerßältniffe bem Slufroanb
eines roirtfcßaftlidß arbeitenben UnterneßmerS an Material,
Slrbeit unb Unfoften, feinem Sifilo unb einem ange»

meffenen Serbienft enffpreeßen.
®ie tnlänbifcßen ^nbuftrien unb ©eroerbe finb bei

nießt roefenilicß oerfcßieöenen Sebingungen bes SlngeboteS

ju beoorzugen.
Unter tnlänbifcßen Seroerbern ift bei gleicßroertigen

Singeboten benjenigen, bie fieß oerpftießten, bei SluSfüß»

rung ber Slrbeit ober Sieferung ßauptfäcßlicß fdßroeizerifcße

Arbeiter zu oerroenben, ber Sorzug zu geben.

§ 4. ßur Seurteilung ber preiSroürbigMt ber SIro

geböte im ©inne oon § 3, SIbfaß 2, fann bie oergebenbe

Seßörbe oon ben Seroerbern unb SerufSoerbänben preis»
bereeßnungen mit ben nötigen ©inzetangaben entroeber

oor ©röffnung ber Singebote entgegennehmen ober oon

ben in engere SBaßl gezogenen Seroerben nacßträglicß
oerlangen.

©ie ift berechtigt, unooUftänbige ©ingaben unberüdE»

fteßtigt zu laffen.
§ 5. ginben fieß unter ben ©ingaben Singebote, bie

erßeblicß niebriger finb als bie oom SerufSoerbanb be»

rechneten greife, unb beabfießtigt bie Seßörbe, ein folcßeS
Slngebot tn Setracßi zu zteljen, fo ßat fie oorßer forooßl
oom betreffenben Seroerber in gleicher SBeife betaillierte
©inzelberecßnungen zu oerlangen, roie ber SerufSoerbanb
fie eingereicht ßat, als aueß bem SerufSoerbanb ©elegen»
ßeit zur SRecßtfertigung feiner greife zu bieten.

®ie Seßörbe fann ferner ©aeßoerftänbige für bie
33reiSanalr»fe begießen.

§ 6. ©raeßtet bie Seßörbe bie greife beS SerufS»
oerbanbeS für begrünbet, fo foil ber 3ufdßlag in ber
Segel an einen ober meßrere berjenigen Seroerber er»
folgen, bie in ißren Singeboten nicht erßeblicß oon biefen
greifen abroeießen.

SBetben oon einzelnen Seroerbern befonbere Serßält»
niffe naeßgeroiefen, bie niebrigere greife, als bie oom
SerufSoerbanb beredßneten, reeßtfertigen, fo ift bie Se»
ßörbe berechtigt, bie Sirbett ober Sieferung an foleße Se»
roerber z« oergeben.

§ 7. Siegen für eine Slrbeit ober Steferung auS»

fcßließlicß gleicßlautenbe Singebote cor, bie mit ber ur»
jprüngtießen Preisberechnung beS SerufSoerbanbeS über»
einftimmen, unb roilligt ber Serbanb nacßträglicß in
eine PreiSßerabfeßung ein, fo ift biefen Seroerbern ge»

ftattet, ißre Singebote ebenfalls in gleicßer SBeife abzu»
änbern. 2)ie Seroerber, bie bteS unterlaffen, barf bie
Seßörbe bei ber Sergebung oßne roeitereS übergeßen.

güßren Serßanblungen über eine Preisermäßigung
im ©inne beS oorfteßenben SlbfaßeS 1 zu fetner @lni»

gung, fo fann bie Seßörbe bie Slrbeit ober Sieferung
frei pergeben ober in Siegte auSfüßren. ©cßreitet fie zur
freien Sergebung, fo roirb fte biefe unter Serücfjtcßttgung
ber Seftimmungen oon Slrt. 3, SIbfaß 1, üorneßtnen,
unb bem SerufSoerbanbe auf Serlangen bie ©rünbe für
biefe Sergebung mitteilen.

§ 8. 2BiE bie Seßörbe in ber SBettberoerbungSunter»
läge für Sieferungen Mtnbeftpreife oorfdßreiben, fo ßat
fie ben beteiligten SerufSoerbänben rechtzeitig ©elegen»
ßeit zu geben, fieß zunt ©ntrourf ber SBettberoerbungS»
unterläge zu äußern. SBerben zroifcßen ber Seßörbe unb
ben Serbänben Minbeftpreife oereinbart, fo foil bie Sex»
gebung nießt unter biefen PretSanfäßen erfolgen.

§ 9. SUS SertragSunterlagen gelten naeß SBaßl ber
oergebenben Seßörbe bie allgemeinen unb befonbern Se»

ftimmungen unb bie Meßoorfcßriften ber betreffenben
Seßörbe ober bie Stormalien beS feßroetzerifeßen Ingenieur«
unb SlrcßiteftenoeretnS.
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Arbeiten und Lieferungen des Baugewerbes sind in
der Regel auf Grund eines Wettbewerbes zu vergeben,
wenn der Wert der Arbeit oder Lieferung veranschlagt ist:

hei Erd- und Maurerarbeiten auf mehr als Fr. 15,000,
bei Zimmer- und Schreinerarbeiten auf mehr als

Fr. 6000,
bei allen übrigen Bauarbeiten auf mehr als Fr. 4000.
Z 2. Die Eingabefristen sind so zu bemessen, daß

den Bewerbern genügende Zeit für eine gründliche Be-
rechnung bleibt.

Den Bewerbern sind auf Verlangen allfällige An-
gebotformulare im Doppel und die für eine genaue Be-
rechnung erforderlichen Unterlagen, gegen Erstattung der
Kosten für Vervielfältigungen, auszuhändigen oder zu-
gänglich zu machen.

Der zuständigen Stelle jedes in Betracht fallenden
Berufsverbandes sind diese Formulare und Unterlagen
ebenfalls zur Verfügung zu halten, gegen Erstattung der
Kosten für Vervielfältigung. Vorausgesetzt ist, daß der
Berufsverband seine Berechnungsstelle der betreffenden
Bundesbehörde bekanntgegeben hat.

Werden vor der Vergebung die Bedingungen für den

Wettbewerb geändert, so soll eine neue, die geänderten
Bedingungen enthaltende Ausschreibung stattfinden.

ß 3. Der vergebenden Behörde steht die Auswahl
unter den Bewerbern frei. Sie läßt sich hierbei durch
die Preiswürdigkeit des Angebotes im Sinne von Absatz
2 hiernach, durch die vorhandene Gewähr für gute Aus-
führung und geordnete Geschäftsabwicklung, durch die

Rücksicht auf frühere befriedigende Leistungen sowie durch
das Gebot einer Berücksichtigung der verschiedenen Lan-
desgegenden und billiger Abwechslung unter den Be-
Werbern leiten.

Die Vergebung erfolgt zu Preisen, die bei gegebener

Qualität der Arbeit oder Lieferung und unter Würdi-
gung der zeitgemäßen, am Arbeitsort des Unternehmers
bestehenden Preis- und Lohnverhältniffe dem Aufwand
eines wirtschaftlich arbeitenden Unternehmers an Material,
Arbeit und Unkosten, seinem Risiko und einem ange-
messenen Verdienst entsprechen.

Die inländischen Industrien und Gewerbe sind bei

nicht wesentlich verschiedenen Bedingungen des Angebotes

zu bevorzugen.
Unter inländischen Bewerbern ist bei gleichwertigen

Angeboten denjenigen, die sich verpflichten, bei Ausfüh-

rung der Arbeit oder Lieferung hauptsächlich schweizerische

Arbeiter zu verwenden, der Vorzug zu geben.

tz 4. Zur Beurteilung der Preiswürdigkeit der An
geböte im Sinne von § 3, Absatz 2, kann die vergebende

Behörde von den Bewerbern und Berufsverbänden Preis-
berechnungen mit den nötigen Einzelangaben entweder

vor Eröffnung der Angebote entgegennehmen oder von

den in engere Wahl gezogenen Bewerben nachträglich
verlangen.

Sie ist berechtigt, unvollständige Eingaben unberück-
stchtigt zu lassen.

Z 5. Finden sich unter den Eingaben Angebote, die

erheblich niedriger sind als die vom Berufsverband be-

rechneten Preise, und beabsichtigt die Behörde, ein solches
Angebot in Betracht zu ziehen, so hat sie vorher sowohl
vom betreffenden Bewerber in gleicher Weise detaillierte
Einzelberechnungen zu verlangen, wie der Berufsverband
sie eingereicht hat, als auch dem Berufsverband Gelegen-
heit zur Rechtfertigung seiner Preise zu bieten.

Die Behörde kann ferner Sachverständige für die

Preisanalyse beiziehen.
§ 6. Erachtet die Behörde die Preise des Berufs-

Verbandes für begründet, so soll der Zuschlag in der
Regel an einen oder mehrere derjenigen Bewerber er-
folgen, die in ihren Angeboten nicht erheblich von diesen
Preisen abweichen.

Werden von einzelnen Bewerbern besondere Verhält-
nisse nachgewiesen, die niedrigere Preise, als die vom
Berufsverband berechneten, rechtfertigen, so ist die Be-
hörde berechtigt, die Arbeit oder Lieferung an solche Be-
werber zu vergeben.

§ 7. Liegen für eine Arbeit oder Lieferung aus-
schließlich gleichlautende Angebote vor, die mit der ur-
sprünglichen Preisberechnung des Berufsverbandes über-
einstimmen, und willigt der Verband nachträglich in
eine Preisherabsetzung ein, so ist diesen Bewerbern ge-
stattet, ihre Angebote ebenfalls in gleicher Weise abzu-
ändern. Die Bewerber, die dies unterlassen, darf die
Behörde bei der Vergebung ohne weiteres übergehen.

Fähren Verhandlungen über eine Preisermäßigung
im Sinne des vorstehenden Absatzes 1 zu keiner Etni-
gung, so kann die Behörde die Arbeit oder Lieferung
frei vergeben oder in Regie ausführen. Schreitet sie zur
freien Vergebung, so wird sie diese unter Berücksichtigung
der Bestimmungen von Art. 3, Absatz 1, vornehmen,
und dem Berufsoerbande auf Verlangen die Gründe für
diese Vergebung mitteilen.

H 8. Will die Behörde in der Wettbewerbungsunter-
läge für Lieferungen Mindestpreise vorschreiben, so hat
sie den beteiligten Berufsverbänden rechtzeitig Gelegen-
heit zu geben, sich zum Entwurf der Wettbewerbungs-
unterläge zu äußern. Werden zwischen der Behörde und
den Verbänden Mindestpreise vereinbart, so soll die Ver-
gebung nicht unter diesen Pretsansätzen erfolgen.

§ 9. AIs Vertragsunterlagen gelten nach Wahl der
vergebenden Behörde die allgemeinen und besondern Be-
stimmungen und die Meßvorschriften der betreffenden
Behörde oder die Normalien des schweizerischen Ingenieur-
und Architektenvereins.



Sffttftï. fc^tocij. $anbM>.'3cittt«0 („SHeifterblatt") Sir. SO

§ 10. ®ie oergebenbe Behörbe ift berechtigt, nur
fold^e Bewerber ju berücffic£)tigen,

a) bie fid) oerpfficljten, ihren Arbeitern unb SlngefteU»
ten nicht wegen ber 3wget)örigfeit ober Siichtzuge»
höriglett ju einer Drganifation Stach teile p oer=
urfachen,

b) bie bie ortsüblichen SlrbeitSbebtngungen, insbefon»
bere betreffenb SlrbeitSzeit unb SlrbeitSlolp, ein»

plten unb ftcf) auf Berlangen baröber auSmeifen ;

afô üblich gelten cor allem bie Irbeitsbebingungen,
bie in ©efamtarbeitSoerträgen ober in Bereinba»
rungen jroifdjen bebeutenben Slrbeiter» ober Sin»

geftellten» unb Unternehmer»Drganifationen auf»
gefteflt ftnb.

©ie ift ferner berechtigt, in befonbern gälten, z- S3,

für bie Heimarbeit, bei ber SluSfchreibung oon Slrbeiten
ober Sieferungen Mtnbefiforberungen t)inftd)ttich ber
Söl)"® unb anberer SlrbeitSbebtngungen p ftellen. Bor»
behalten bleiben bie gefifetpngen in ©efamtarbeitSoer»
trägen ober in S3ereinbarungen (Slbf. 1, lit. b).

§ 11. ®ie gegenroärtigen Borfch'ciften fommen nur
gegenüber foldjen Berufsoerbänben pr Slnmenbung, bie

ihre Mitglieber nicht fdjon oon BerbanbSwegen unter
Bußenanbrohung ober fonftigem Zwang bap oerhalten,
ihren Singeboten bie oon ben BerechnungSfMen ber
S3erbänbe feftgefetjten greife pgrunbe p legen.

§ 12. SDtefer Befcßluß tritt am 5. März 1924 tn
Kraft unb gilt für brei $ahre. ®te ihm wiberfprechenben
BerorbnungS» unb BermaltungSoorfdhriften werben auf
ben gleichen Zeitpunft aufgehoben.

üelbsvirtscbaft.
SerttfäbetttterfwrS in Zürich. (Mitgeteilt.) ®er oom

Qugenbamt beS KantonS Zürich oeranftaltete unb
am 1. März tn ber Unioerfität Zürich abgehaltene fünfte
fantonale SlusbilbungSfurS für Berufsberater mar oon
über 100 fßerfonen befugt. ®ie Tagung war ausfc£)lie^=
ltd) bem £hema „Kunft unb Kunstgewerbe" ge=

mibmet. Slm S3ormittag referierte perft K un ft mal er
SJtangotb auS Bafel in gehaltootler SSBeife über bie

BorauSf eßungen jum Künftterberuf (Maler,
Bilbhauer, Zeichenlehrer, 21rct)iteft). ®r betonte babei

namentlich ben SBert einer guten allgemeinen Bilbung
unb bie Stotwenbigfeit ber ©rlernung eines funftgemerb»
licljen Berufes inSbefonbere für ben angehenben Maler.
Stuf redht manner feiner grunbfählichen SluSführungen
baute auch ber p>eite Referent, ®ire!torBogIer oom
Zürcher Konferoatorium auf, ber über bie Slnforberungen,
BerufSmöglichfetten unb ©jiftenjauSfidhten in ber &on»
t'unft (Muftf unb ©efang) fprach. ©r bejeictinete ben

Zubrang p ben ntuftfalifchen Berufen als p ftarf, roieS hin
auf bte oielfach noch unbefriebigenbe fojiale unb materielle

Stellung ber Mufifer unb ermähnte auch bie roeiigehenbe

Konfurrenzierung, welcher ber etnheimifdhe Sonfünftler
burch auSlänbif^e Kräfte ausgefegt ift.

®te SlachmittagSoorträge eröffnete gräulein KrebS,
SlbteilungSoorfteherin ber ©ewerbefdjule Zürich, welche
über bie BerufSmöglichfetten für grauen im Kunftgemerbe
fprach). fcplberte in flarer SOBeife bie oielfachen SJtög»

lidhfeiten p funftgemerbltdher Betätigung für bie grau,
betonte bie Stotwenbigfeit grünblidjer SluSbilbung in einem
befttrnmten Berufe (©tiefen, ©rapßif, Metalltreiben, Buä)=
binberei rc.), erwog bie SluSfichten ber felbftänbigen Kunft»
gewerblerin unb erwähnte enblid) bie im Slilgemeinen
wenig befriebigenben materiellen SluSfichten in biefen Be»

rufen. Zn zwei wichtige Spezialgebiete führten bann
enbltch bie Referate oon ®ireftor SSalthart oom
Slrtift. Znftitut DreU güßli Züricp über bie Sith o»

graphie unb oerwanbte Berufe, fowie oon Maler»
meifter ©chmibt Zürich über ben Malerberuf
ein. gn einläßlicher Söeife mürben bie Slrbeiten in ben
einzelnen ©parten ber Sithographle erörtert unb namentlich
auch hiogemtefen auf bie mehr tedhnifdhen Berufe im Sitho»
graphengewerbe wie ®rucfer, ^pptogtaphen, ©hemi»
graphen. Sludh Malermeifter ©chmibt oerftanb eS treffe
lieh, unter Heranziehung geeigneten SlnfdhauungSmaterialS
ein flareS Btlb oon ben heutigen Slnforberungen im Maler»
beruf ju geben.

®ie Tagung hat ben zahlreich erfdhienenen Berufs»
beratern beS KantonS Zürich wieber mancherlei Sluf»
flärung unb ©rweiterung ihres SBiffenS gebracht, bie
ber gefamten gugenb zugute fommen bürfte.

UMtcbncpcua.
Schweizer fötuftermeffe unb ©rfiuber. (Mitteilung

ber ®ireftion ber Meffe.) ®er ©rfinber fueßt für feine
©rfinbung, bem SEBerf geworbenen ißrobuft menfdhlicher
®enfbarfeit, eine ber Bebeutung unb bem Slufmanb an
Kapital unb SOtühe entfpredfenbe Berwertung. SlnberfeitS
brängt bie fortfehreitenbe Medhanifierung unb Bationali»
fierung im Seben unb SBirfen ber Menfdfen, tnSbefon»
bere ber inbuftrieHen unb gewerblichen fßrobuftion, fo»
wie beS fßerfonen» unb ©üteroerfehrS, nadh immer
neuen BetriebSoorteilen, b. i. SJtehrleiftung unb Herab»
mtnberung ber ©eftehungSfoften, bie buret) Steuerungen
erzielt werben fönnen.

®ie befte (Gelegenheit, ©rfinbungen unb patente ben
auSlänbifdhen Qnbuftrietlen, ©emerbetreibenben unb Hau=
betSfaufleuten befannt zu machen, bietet bte Beteiligung
an ber oom 17.—27. Mai ftattfinbenben 8. Schweizer
Muftermeffe tn Bafel.

Hu$$tellunfl$we$ett.
Zördjerif(h»fai»to*aIe SluSfteHuug i« SBiKterth«r.

Bom 11. bis 28. September 1924 wirb in SBintertljur
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Z 10. Die vergebende Behörde ist berechtigt, nur
solche Bewerber zu berücksichtigen,

a) die sich verpflichten, ihren Arbeitern und Angestell-
ten nicht wegen der Zugehörigkeit oder Nichtzuge-
Hörigkeit zu einer Organisation Nachteile zu ver-
Ursachen,

d) die die ortsüblichen Arbeitsbedingungen, insbeson-
dere betreffend Arbeitszeit und Arbeitslohn, ein-
halten und sich auf Verlangen darüber ausweisen;
als üblich gelten vor allem die Arbeitsbedingungen,
die in Gesamtarbeitsverträgen oder in Vereinba-
rungen zwischen bedeutenden Arbeiter- oder An-
gestellten- und Unternehmer-Organisationen auf-
gestellt sind.

Sie ist ferner berechtigt, in besondern Fällen, z. B.
für die Heimarbeit, bei der Ausschreibung von Arbeiten
oder Lieferungen Mindestforderungen hinsichtlich der
Löhne und anderer Arbeitsbedingungen zu stellen. Vor-
behalten bleiben die Festsetzungen in Gesamtarbeitsver-
trägen oder in Vereinbarungen (Abs. 1, lit. d).

Z 11. Die gegenwärtigen Vorschriften kommen nur
gegenüber solchen Berufsverbänden zur Anwendung, die

ihre Mitglieder nicht schon von Verbandswegen unter
Bußenandrohung oder sonstigem Zwang dazu verhalten,
ihren Angeboten die von den Berechnungsstellen der
Verbände festgesetzten Preise zugrunde zu legen.

§ 12. Dieser Beschluß tritt am 5. März 1924 in
Kraft und gilt für drei Jahre. Die ihm widersprechenden
Berordnungs- und Verwaltungsvorschriften werden auf
den gleichen Zeitpunkt aufgehoben.

llsliiwimcvâ
Berufsberaterkurs m Zürich. (Mitgeteilt.) Der vom

Jugendamt des Kantons Zürich veranstaltete und
am 1. März in der Universität Zürich abgehaltene fünfte
kantonale Ausbildungskurs für Berufsberater war von
über 100 Personen besucht. Die Tagung war ausschließ-
lich dem Thema „Kunst und Kunstgewerbe" ge-
widmet. Am Vormittag referierte zuerst Kunstmaler
Mangold aus Basel in gehaltvoller Weise über die

Voraussetzungen zum Künstlerberuf (Maler,
Bildhauer, Zeichenlehrer, Architekt). Er betonte dabei

namentlich den Wert einer guten allgemeinen Bildung
und die Notwendigkeit der Erlernung eines kunstgewerb-
lichen Berufes insbesondere für den angehenden Maler.
Auf recht mancher seiner grundsätzlichen Ausführungen
baute auch der zweite Referent, Direktor Vogler vom
Zürcher Konservatorium auf, der über die Anforderungen,
Berufsmöglichkeiten und Existenzaussichten in der Ton-
kunst (Musik und Gesang) sprach. Er bezeichnete den

Zudrang zu den musikalischen Berufen als zu stark, wies hin
auf die vielfach noch unbefriedigende soziale und materielle

Stellung der Musiker und erwähnte auch die weitgehende

Konkurrenzierung, welcher der einheimische Tonkünstler
durch ausländische Kräfte ausgesetzt ist.

Die Nachmittagsvorträge eröffnete Fräulein Krebs,
Abteilungsvorsteherin der Gewerbeschule Zürich, welche
über die Berufsmöglichkeiten für Frauen im Kunstgewerbe
sprach. Sie schilderte in klarer Weise die vielfachen Mög-
lichkeiten zu kunstgewerblicher Betätigung für die Frau,
betonte die Notwendigkeit gründlicher Ausbildung in einem
bestimmten Berufe (Sticken, Graphik, Metalltreiben, Buch-
binderet zc.), erwog die Aussichten der selbständigen Kunst-
gewerblerin und erwähnte endlich die im Allgemeinen
wenig befriedigenden materiellen Aussichten in diesen Be-
rufen. In zwei wichtige Spezialgebiete führten dann
endlich die Referate von Direktor Walthart vom
Artist. Institut Orell Füßli-Zürich über die Litho-
graphie und verwandte Berufe, sowie von Maler-
meister Schmidt-Zürich über den Malerberuf
ein. In einläßlicher Weise wurden die Arbeiten in den
einzelnen Sparten der Lithographie erörtert und namentlich
auch hingewiesen auf die mehr technischen Berufe im Litho-
graphengewerbe wie Drucker, Photographen, Chemi-
graphen. Auch Malermeister Schmidt verstand es treff-
lich, unter Heranziehung geeigneten Anschauungsmaterials
ein klares Bild von den heutigen Anforderungen im Maler-
beruf zu geben.

Die Tagung hat den zahlreich erschienenen Berufs-
beratern des Kantons Zürich wieder mancherlei Auf-
klärung und Erweiterung ihres Wissens gebracht, die
der gesamten Jugend zugute kommen dürfte.

Sêdrweîes.
Schweizer Mustermesse und Erfinder. (Mitteilung

der Direktion der Messe.) Der Erfinder sucht für seine

Erfindung, dem Werk gewordenen Produkt menschlicher
Denkbarkeit, eine der Bedeutung und dem Aufwand an
Kapital und Mühe entsprechende Verwertung. Anderseits
drängt die fortschreitende Mechanisierung und Rationali-
sierung im Leben und Wirken der Menschen, insbeson-
dere der industriellen und gewerblichen Produktion, so-
wie des Personen- und Güterverkehrs, nach immer
neuen Betrtebsoorteilen, d. i. Mehrleistung und Herab-
Minderung der Gestehungskosten, die durch Neuerungen
erzielt werden können.

Die beste Gelegenheit, Erfindungen und Patente den
ausländischen Industriellen, Gewerbetreibenden und Han-
delskaufleuten bekannt zu machen, bietet die Beteiligung
an der vom 17.—27. Mai stattfindenden 8. Schweizer
Mustermesse in Basel.

Zutttellungwtîtîi.
ZSrcherisch-kaàale A«sstell«»g i» Wwterthur.

Vom 11. bis 28. September 1924 wird in Winterthur
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